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Ablauf der Mitwirkung 

Die vom Gemeinderat per 26.11.2018 verabschiedeten Entwürfe zur Teilrevision der Nutzungsplanung wurden vom 30.11.2018 bis am 08.02.2019 öffentlich aufge-

legt. Der Gemeinderat hat die Vorlage erstmals am 10.09.2018 an einer Informationsveranstaltung den Bewohnerinnen und Bewohnern der an das Vorhaben an-

grenzenden Quartiere vorgestellt. Am 16.10.2018 fand eine öffentliche Informationsveranstaltung für alle Interessierten statt. Zudem wurden während der Zeitdauer 

der öffentlichen Auflage an vier Terminen ergänzende Sprechstunden für interessierte Einzelpersonen oder Personengruppen in der Gemeindeverwaltung, Abtei-

lung Bau, Bereich Raum- und Verkehrsplanung angeboten. 

Verzeichnis der Einwendungen 

Es sind 62 Einwendungen eingegangen, von diesen waren 52 gleichlautend. Eine Einwendung wurde von 24 weiteren Privatpersonen mit unterzeichnet. Die Ein-

wendungen enthalten total 13 Anträge. Neben den Einwendungen von drei Nachbargemeinden, der Regionalplanungsgruppe und Pro Natura sind insgesamt sieben 

Einwendungen von Privaten eingegangen. 

Nr. Einwender Bemerkungen 

1.  Nachbargemeinde  

2.  privat Gleich lautende Einwendung von 51 weiteren Privatpersonen eingereicht. 

3.  privat  

4.  privat Von 24 weiteren Privatpersonen mit unterzeichnet 

5.  privat  

6.  privat  

7.  privat  

8.  ZPF Zürcher Planungsgruppe Furttal  

9.  Nachbargemeinde  

10.  Pro Natura  

11.  Nachbargemeinde  

12.  Privat  
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Umgang mit den Einwendungen 

Der Gemeinderat hat sich an der Sitzung vom 25.02.2019 mit den Einwendungen befasst und den Bericht über die Einwendungen zu Handen der Gemeindever-

sammlung verabschiedet. Von den 13 Anträgen wurden 3 berücksichtigt und 10 nicht berücksichtigt. Die Anträge enthielten darüber hinaus in den Begründungen 

eine Vielzahl von Hinweisen. Ein grosser Teil derselben wurde berücksichtigt, zahlreiche Hinweise waren aber bereits im Planungsbericht abgehandelt worden. 

Über die nicht berücksichtigten Einwendungen ist gemäss § 7 PBG ein Bericht zu erstellen. Der vorliegende Bericht behandelt aus Transparenzgründen alle Anträge 

und Hinweise und somit auch die nicht berücksichtigten Anträge und Hinweise. Die Anträge und Hinweise sind nach Themen gegliedert. Im Interesse des Persön-

lichkeitsschutzes wurden die Anträge und Hinweise anonymisiert. 

Über die nicht berücksichtigen Einwendungen wird an der Gemeindeversammlung vom 25. März 2019 gesamthaft bei der Planfestsetzung entschieden (§ 7 PBG). 

Die nachfolgenden Ausführungen und Stellungnahmen entsprechen der Haltung des Gemeinderats zu Handen der Gemeindeversammlung. 

1. Umfang der Umzonung 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung  

3 Erweiterung Zonenän-
derung 

Antrag: 

 
Begründung: 

 

Antrag nicht berücksichtigen 
Mit der beabsichtigen Umzonung sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für den Bau der Surfanlage sowie von weiteren Sportanlagen 
von regionalem Interesse geschaffen werden. 
Die von der Einwenderin angeführten Fitnesskurse können im zur Surfan-
lage gehörenden Gebäude durchgeführt werden. Von Seiten der waveup-
Initianten wurde die Bereitschaft bekundet, ein solches Angebot, das 
hervorragend zu den vorgesehenen Nutzungen passt (z.B. für warm-ups 
von Sporttreibenden), im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens, zu 
welchem der Souverän an der Gemeindeversammlung nochmals Stel-
lung nehmen kann, in das Projekt zu integrieren. 
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung  

12.1 Reduktion Zonenände-
rung 

Antrag:  
Ich beantrage, die Grundstücke Kat. Nrn. 5339 und 5340 im 
"Langenbaum", in der Landwirtschaftszone zu belassen. 
Begründung:  
Laut Planungsbericht vom 26.11.2018 wurde die bebaute Fläche vom 
Projekt "Wave-up" nach ausserhalb der oben erwähnten Parzellen 
verschoben. Damit ist die Notwendigkeit einer Umzonung, um das 
Projekt "Wave-Up" realisieren zu können, hinfällig. 

Antrag nicht berücksichtigen 
Praktisch alle Sportanlagen im Furttal werden derzeit an ihrer Leistungs-
grenze betrieben. Diverse Sportler müssen für die Ausübung ihrer sportli-
chen Tätigkeiten infolge Überlastung der Anlagen im Furttal auf Anlagen 
ausserhalb des Furttals ausweichen. Die Umzonung der Parzellen Kat. 
Nrn. 5339 und 5340 dient der Realisierung von weiteren Sportanlagen 
von regionaler Bedeutung, Der Bedarfsnachweis hierfür wurde im Rah-
men der Gesamtrevision des regionalen Richtplans erbracht. 

Standortevaluation, Interessenabwägung 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

2.5 Interessenabwägung, 
Standortevaluation 

Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung Planungsbe-
richt) 
Entgegen der Vermutung der Einwender hat eine ausführliche Standorte-
valuation stattgefunden. Neben dem gewählten Standort Wisacher wur-
den im ganzen Kanton 26 weitere potentielle Standorte geprüft und nach 
zahlreichen Kriterien bewertet (u.a. Erreichbarkeit, Beeinträchtigung 
Fruchtfolgeflächen, Zerschneidung der Landschaft, Topographie, mögli-
che Synergien, Wirtschaftlichkeit, politische Machbarkeit). Aus dieser 
Standortevaluation hat sich klar der Wisacher als beste Lösung ergeben. 
Die Interessenabwägung wird im Planungsbericht ergänzt. 
Der Bevölkerung werden die Erholungsgebiete zur Verfügung gestellt: 
Der Erholungspark ist während den Öffnungszeiten für alle in Regensdorf 
wohnhaften Menschen gratis zugänglich. 
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

 

 

2.9 Standortevaluation 

 

Hinweis aus Begründung bereits im Planungsbericht abgehandelt 
Die Initianten des Vorhabens haben im gesamten Kanton nach einer 
geeigneten Fläche für die Surfanlage gesucht. Neben dem Wisacher 
wurden 26 weitere potentielle Standorte geprüft und nach zahlreichen 
Kriterien bewertet (u.a. Erreichbarkeit, Beeinträchtigung Fruchtfolgeflä-
chen, Zerschneidung der Landschaft, Topographie, mögliche Synergien, 
Wirtschaftlichkeit, politische Machbarkeit). Aus dieser Standortevaluation 
hat sich klar der Wisacher als beste Lösung ergeben. Wie im Planungs-
bericht dargelegt, ist der Standort Wisacher aus folgenden Gründen op-
timal: 

- relativ flache Topographie 
- Nähe zum Flughafen Zürich-Kloten 
- gute Verkehrsanbindung 
- Synergiepotenziale aufgrund der bestehenden Sportanlagen in 

der unmittelbaren Umgebung 
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

2.16 Öffentliches Interesse 

 

Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung Planungsbe-
richt) 
Es ist zu unterscheiden zwischen Sportlern, welche das Surfen professi-
onell betreiben und jene, die es als Hobby betreiben. Bei den professio-
nellen Sportlern handelt es sich tatsächlich um eine recht kleine Zahl. 
Hingegen ist die Zahl von Menschen, welche Surfen als Hobby betreiben 
beträchtlich höher. Somit erweist sich das öffentliche Interesse an der 
Anlage als gegeben. 
Die Zahl von 500 Besuchern pro Tag bezieht sich auf Surfsportler, deren 
Begleitpersonen und Zuschauer der eigentlichen Surfanlage. Die 225‘000 
Besucher pro Jahr hingegen sind alle Besucher, auch die Regensdorfe-
rinnen und Regensdorfer die gratis den Erholungspark besuchen, die 
Nutzer des Schwimmbeckens und des Planschbeckens und der übrigen 
Sportanlagen. 

2.17 Mantelnutzungen 

 

 

Hinweis aus Begründung nicht berücksichtigen 
Der Bedarf an attraktiven Naherholungsgebieten für die Bevölkerung von 
Regensdorf ist ausgewiesen. So wird beispielsweise das Gebiet Katzen-
see auch von der Bevölkerung von Regensdorf stark frequentiert, was zu 
Konflikten mit dem Naturschutz führt. Die geplanten Mantelnutzungen 
schaffen ein attraktives Naherholungsgebiet für die Bevölkerung der ge-
samten Region. 

2.8 Zweck  

 

 

Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung Planungsbe-
richt) 
Bereits der rechtskräftige Zonenplan umfasst eine Reserve für zusätzli-
che Sportanlagen im Bereich Wisacher. Mit der beabsichtigten Umzo-
nung wird eine weitere Reserve hierfür geschaffen. Somit führt die Um-
zonung nicht zu einer Einschränkung der Fläche, die für zusätzliche 
Sportanlagen zur Verfügung stehen wird, vielmehr wird diese Fläche 
erweitert.  
Zudem wird mit dem Schwimmbecken, dem Pumptrack (nutzbar für 
Mountainbikes, BMX-Räder, evtl. auch Skateboard, Minirollern und In-
lineskates), der Boulderanlage (Sportklettern), der Skating-Bowl (Skate-
board, ev. Inlineskates) und den Beach-Volleyball-Feldern bereits ein Teil 
des zusätzlich erforderlichen Angebots erstellt.  
Mit den verbleibenden, heute noch nicht für Sportanlagen genutzten Flä-
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

chen bestehen noch Reserven im Umfang von rund 3.5 ha, welche für 
mindestens 3 neue Fussballfelder und weitere kleinere Anlagen (z.B. 5er-
Fussball, Beachvolleyball, Basketball, Unihockey etc.) ausreichen. Die 
zur Diskussion stehenden zusätzlichen Sportanlagen für die Gemeinde 
und die Region sind damit nach wie vor möglich. 

2. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

10 Kantonaler Richtplan Antrag: 

 
Begründung: 

 

Antrag nicht berücksichtigen 
Die Auswirkungen der Anlage sind nicht derart erheblich, dass diese 
einen Eintrag in den kantonalen Richtplan erfordern würde. So weist bei-
spielsweise das Zentrum Regensdorf eine Besucherzahl von 3.4 Millio-
nen Personen pro Jahr auf, was der 15-fachen Menge der Besucherzahl 
der Surfanlage entspricht. Das Zentrum Regensdorf ist nicht im kantona-
len Richtplan verzeichnet.  

2.2 Planungsstufe 

 

 

Hinweis aus Begründung nicht berücksichtigen / bereits im Pla-
nungsbericht abgehandelt 
Die Aufnahme des Vorhabens in den kantonalen Richtplan wäre nicht 
stufengerecht. So ist zum Beispiel auch die Pferderennbahn Dielsdorf, 
die ebenfalls eine überregionale Ausstrahlung aufweist, nicht im kantona-
len Richtplan enthalten. 
Der Nachtrag zur Gesamtrevision des regionalen Richtplans wurde öf-
fentlich aufgelegt, womit sämtliche gesetzlich gewährleisteten Mitwir-
kungsrechte gewahrt wurden. 
Die Initianten des Vorhabens haben im gesamten Kanton nach einer 
geeigneten Fläche für die Surfanlage gesucht. Wie im Planungsbericht 
dargelegt, ist der Standort Wisacher aus folgenden Gründen optimal: 

- relativ flache Topographie 
- Nähe zum Flughafen Zürich-Kloten 
- gute Verkehrsanbindung 
- Synergiepotenziale aufgrund der bestehenden Sportanlagen in 

der unmittelbaren Umgebung 
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

2.1 Bisherige Planungen Antrag: 

 
Begründung: 

 

Antrag nicht berücksichtigen 
Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung Planungsbe-
richt) 
Die Ausgangslage im regionalen Richtplan (Karte Siedlung und Land-
schaft, Richtplantext ist jedoch korrekt) ist bezüglich der exakten Aus-
dehnung in der Tat unklar. Beim Festsetzungsbeschluss soll daher der 
Vorbehalt einer Bereinigung des regionalen Richtplans (Karte Siedlung 
und Landschaft, Richtplantext ist jedoch korrekt) angebracht werden. 
 
Im Übrigen ist festzuhalten, dass der Antrag der ZPF erst 2016 gestellt 
wurde, nicht bereits 2012. 

5.1 Kantonaler Richtplan Antrag: 

 
Begründung: 

Antrag nicht berücksichtigen 
Der regionale Richtplan wurde durch den Regierungsrat festgesetzt. 
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

2.3 Kantonaler Richtplan 

 

Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung Planungsbe-
richt) 
Der regionale Richtplan wurde durch den Regierungsrat festgesetzt. 
Die Ausgangslage im regionalen Richtplan (Karte Siedlung und Land-
schaft, Richtplantext ist jedoch korrekt) ist bezüglich der exakten Aus-
dehnung in der Tat unklar. Beim Festsetzungsbeschluss soll daher der 
Vorbehalt einer Bereinigung des regionalen Richtplans (Karte Siedlung 
und Landschaft, Richtplantext ist jedoch korrekt) angebracht werden. 
Die Interessenabwägung wird im Planungsbericht ergänzt. 
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

2.4 Regionaler Richtplan 

 

Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung Planungsbe-
richt) 
Die Ausgangslage im regionalen Richtplan (Karte Siedlung und Land-
schaft, Richtplantext ist jedoch korrekt) ist bezüglich der exakten Aus-
dehnung in der Tat unklar. Beim Festsetzungsbeschluss soll daher der 
Vorbehalt einer Bereinigung des regionalen Richtplans (Karte Siedlung 
und Landschaft, Richtplantext ist jedoch korrekt) angebracht werden. 

5.2 Regionaler Richtplan 

 

Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung Planungsbe-
richt) 
Die Ausgangslage im regionalen Richtplan (Karte Siedlung und Land-
schaft, Richtplantext ist jedoch korrekt) ist bezüglich der exakten Aus-
dehnung in der Tat unklar. Beim Festsetzungsbeschluss soll daher der 
Vorbehalt einer Bereinigung des regionalen Richtplans (Karte Siedlung 
und Landschaft, Richtplantext ist jedoch korrekt) angebracht werden. 

7.1 Bisherige Planung Antrag: 
Ablehnung der Teilrevision BZO und Zonenplan Erholungszonen 
Leematten und Wisacher 
 
Begründung: 
Diese gesetzlichen Grundlagen [Revision Raumplanungsgesetz, Kan-
tonaler Richtplan] waren mit ein Grund, dass die Baudirektion die von 
der Gemeinde Regensdorf und der Zürcher Planungsgruppe Furttal 
(ZPF) beantragte Ausdehnung der Erholungszone Wisacher von 

Antrag ablehnen 
Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung Planungsbe-
richt) 
Die Ausgangslage im regionalen Richtplan (Karte Siedlung und Land-
schaft, Richtplantext ist jedoch korrekt) ist bezüglich der exakten Aus-
dehnung in der Tat unklar. Beim Festsetzungsbeschluss soll daher der 
Vorbehalt einer Bereinigung des regionalen Richtplans (Karte Siedlung 
und Landschaft, Richtplantext ist jedoch korrekt) angebracht werden. 
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

10,5 ha bis an die [Neue] Dällikerstrasse nicht bewilligen konnte. Le-
diglich 2,8 ha wurden für eine lokale Entwicklung als festsetzungsfä-
hig erachtet. In einer Differenzbereinigung mit der Baudirektion konnte 
eine flächengleiche Umzonung der Erholungszone Leematten in das 
Gebiet Wisacher in Erwägung gezogen werden. Die ursprünglich be-
antragte Fläche von 10,5 ha wurde somit auf 4,7 ha reduziert.  
Mit dem Projekt waveup wurde ein zusätzlicher Flächenbedarf von 3 
ha eingefordert. 

7.2 Bisherige Planung Antrag: 
Ablehnung der Teilrevision BZO und Zonenplan Erholungszonen Lee-
matten und Wisacher 
 
Begründung: 
Bei der zweiten öffentlichen Auflage [gemeint ist der Nachtrag zur 
Gesamtrevision des regionalen Richtplans] vom 17. März bis 15. Mai 
2017 wurde gegen eine weitere Flächenausdehnung mit Surfanlage 
Einsprache [gemeint ist eine Einwendung] erhoben. 
Begründet wurde die Einwendung, dass eine weitere 
Flächenausdehnung für eine überregionale Surfanlage an diesem 
Standort die raumplanerischen Anforderungen nicht erfüllt, weiter die 
Nähe zur Wohnzone und die beabsichtigte Wassernutzung in Frage 
gestellt wird. 
Die Einwendung wurde von der DV ZPF abgelehnt. Im Beschluss des 
Regierungsrates vom 16. Mai 2018 (RRB Nr. 415/2018) mit 
Erläuterungsbericht und Bericht zu den Einwendungen wird der 
ablehnende Entscheid unter anderem wie folgt begründet: Die für die 
lokalen Vereine vorgesehene Fläche entspricht weiterhin derjenigen, 
welche der Kanton als festsetzungsfähig erachtet (flächengleiche 
Kompensation der Auszonung der Erholungszone Leematten).  
Diese Begründung im Regierungsratsbeschluss ist  falsch. Von der 
beabsichtigten Umzonung Leematten verbleiben den lokalen Vereinen 
lediglich 1,5 ha, und diese sind nicht mehr im Grundeigentum der 
Gemeinde. 

Antrag ablehnen 
Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung Planungsbe-
richt) 
Mit dem Schwimmbecken, dem Pumptrack (nutzbar für Mountainbikes, 
BMX-Rädern, ev. auch Skateboard, Minirollern und Inlineskates), der 
Boulderanlage (Sportklettern), der Skating-Bowl (Skateboard, ev. Inline-
skates) und den Beach-Volleyball-Feldern bereits ein Teil des zusätzlich 
erforderlichen Angebots erstellt. Mit den verbleibenden, heute noch nicht 
für Sportanlagen genutzten Flächen bestehen noch Reserven im Umfang 
von rund 3.5 ha. Diese reichen für mindestens 3 neue Fussballfelder und 
weitere kleinere Anlagen (z.B. 5er-Fussball, Beachvolleyball, Basketball, 
Unihockey etc.). Die zur Diskussion stehenden zusätzlichen Sportanla-
gen der Gemeinde und die Region sind damit nach wie vor möglich. 

7.3 Regionaler Richtplan Weiter und in Abweichung zur aufgelegten regionalen Richtplankarte 
an der Delegiertenversammlung vom 19. Oktober 2017 und in 
Abweichung zu den eingereichten Unterlagen an den Regierungsrat, 
wurde der Projektperimeter bis an die Dällikerstrasse verlegt. In 
diesem Zusammenhang wird im Richtplantext hingewiesen, dass 

Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung Planungsbe-
richt) 
Die Ausgangslage im regionalen Richtplan (Karte Siedlung und Land-
schaft, Richtplantext ist jedoch korrekt) ist bezüglich der exakten Aus-
dehnung in der Tat unklar. Beim Festsetzungsbeschluss soll daher der 
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

Festlegungen im Richtplan für die Behörden aller Stufen verbindlich 
sind, diese sind jedoch nicht parzellenscharf und 
grundeigentümerverbindlich.  Er lässt den nachgeordneten 
Planungsträgern einen Ermessensspielraum. Der 
Handlungsspielraum ist aber nur zulässig, wenn dieser sachlich 
gerechtfertigt und von untergeordneter Natur ist (§16 Abs. 2 PBG). Mit 
der Verschiebung der Erholungszone bis an die Dällikerstrasse und in 
Abweichung zum Beschluss der DV ZPF, ist dieser Sachverhalt nicht 
gegeben. Die geplante Erholungszone wurde von einem belastenden 
Standort auf eine Fruchtfolgefläche der Eignungsklasse 1 - 5, 
uneingeschränkte Fruchtfolge erster  Güte verschoben. Diese 
Verschiebung ist aufgrund der jüngsten Entscheiden im 
Raumplanungsgesetz und der Kantonalen Richtplanrevision nicht von 
untergeordneter Natur, sondern widerspricht direkt den jüngsten 
gesetzlichen Anforderungen. 

Vorbehalt einer Bereinigung des regionalen Richtplans (Karte Siedlung 
und Landschaft, Richtplantext ist jedoch korrekt) angebracht werden. 

2.19 Mehrwertausgleich 

 
 

Hinweis aus Begründung nicht berücksichtigen  
Derzeit ist noch nicht klar, wie der Mehrwertausgleich im Kanton Zürich 
geregelt sein wird. Im Moment liegt das Mehrwertausgleichsgesetz erst 
als Antrag des Regierungsrats an den Kantonsrat vor, der Antrag befin-
det sich zur Zeit in der Beratung durch die kantonsrätliche Kommission. 
Der Antrag sieht vor, dass die Festsetzung von Spezialzonen im Nicht-
baugebiet nur dann einer Mehrwertabgabe unterstellt sind, wenn grösse-
re Baumöglichkeiten geschaffen für nicht standortgebundene Nutzungen 
zugelassen werden. Vorliegend werden die Überbauungsziffer und die 
Gebäudehöhe nicht erhöht, zudem sind die geplanten Gebäude stand-
ortgebunden, da sie für den Betrieb der Surfanlage erforderlich sind. 
Da eine Erholungszone keine Bauzone nach Art. 15 des schweizerischen 
Raumplanungsgesetzes (RPG) ist, greift das Moratorium nach Art. 38a 
des RPG nicht. Selbst wenn dies der Fall wäre, wäre der Festsetzungs-
beschluss der Gemeindeversammlung zulässig, eine Genehmigung 
durch den Kanton sowie die Inkraftsetzung könnten allerdings erst erfol-
gen, wenn der Mehrwertausgleich im Kanton Zürich geregelt ist. 

12.2 Übernahme von Abga-
ben durch die Gemein-
de 

Die Umzonung [der Grundstücke Kat. Nrn. 5339 und 5340] ist 
gleichwohl zu realisieren. Anfallende kommunale und kantonale 
Abgaben sind durch die Gemeinde zu übernehmen. 

Antrag ablehnen 
Siehe Empfehlung zu Einwendung Nr. 2.19 oben. 
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2.20 Minderwert 

 
 

Hinweis aus Begründung nicht berücksichtigen 
Das Grundstück Kat.-Nr. 6508 ist noch nicht erschlossen. Für die ur-
sprünglich vorgesehene Nutzung dieses Grundstücks als Fläche für 
Sportanlagen wären zuerst erhebliche Investitionen in die Erschliessung 
zu tätigen. Diese betreffen nicht nur den Verkehr, sondern beispielsweise 
auch die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung. Zudem ist die 
Topographie des Grundstücks Kat.-Nr. 6508 wesentlich anspruchsvoller 
als diejenige der Grundstücke im Gebiet Wisacher. 

 

3. Verkehr 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

1 Verkehr 

 

Kenntnisnahme 

2.7 Erschliessung 

 

Hinweis aus Begründung im Planungsbericht bereits abgehandelt 
Die Ausrüstung kann vor Ort gemietet bzw. die eigene Ausrüstung vor 
Ort deponiert werden, zudem kann bei verschiedenen in Schweizer Städ-
ten existierenden „stehenden Wellen“ beobachtet werden, wie Surfer mit 
ihren Boards mit dem öV oder dem Velo anreisen. 
Eine Verbesserung der öV-Erschliessung des Gebiets Wisacher ist un-
bestrittenermassen in irgendeiner Form erforderlich (auch für die übrigen 
Sportanlagen). Der Nachweis einer ausreichenden Erschliessung ist mit 
einem Mobilitätskonzept zu erbringen, welches von der Bauherrschaft im 
Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens zu welchem der Souverän an 
der Gemeindeversammlung nochmals Stellung nehmen kann, einzu-
reichen ist. 

5.4 Erschliessung 

 

Hinweis aus Begründung im Planungsbericht bereits abgehandelt 
Der Nachweis einer ausreichenden Erschliessung ist mit einem Mobili-
tätskonzept zu erbringen, welches von der Bauherrschaft im Rahmen des 
Gestaltungsplanverfahrens, zu welchem der Souverän an der Gemeinde-
versammlung nochmals Stellung nehmen kann, einzureichen ist. 
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2.13 Strassenbelastung 

 

Hinweis aus Begründung im Planungsbericht bereits abgehandelt 
Die Belastung des umliegenden Strassennetzes ist im Mobilitätskonzept 
näher zu untersuchen. Dies wird Teil des Gestaltungsplanverfahrens 
sein, zu welchem der Souverän an der Gemeindeversammlung nochmals 
Stellung nehmen kann. 

5.9 Parkierung 

 

Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung Planungsbe-
richt) 
Die Anzahl der Fahrzeugabstellplätze ist so festgelegt, dass das Park-
platzangebot auch dann ausreichend ist, wenn der Anteil der mit dem 
motorisierten Individualverkehr anreisenden Besucher gleich hoch ist wie 
der gesamtkantonale Anteil des motorisierten Individualverkehrs am ge-
samten Verkehrsaufkommen .Damit wird sichergestellt, dass auch bei 
einem vorübergehenden Nicht-Erreichen der Modalsplitziele (50% ÖV) im 
umliegenden Gebiet keine Verschlechterung der Situation gegenüber 
heute eintritt. Im Rahmen des zu erarbeitenden Mobilitätskonzepts als 
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

Teil des nötigen Gestaltungsplans, zu welchem der Souverän an der 
Gemeindeversammlung nochmals Stellung nehmen kann, müssen die 
Kontroll- und Interventionsmechanismen aufgezeigt werden, damit ein 
solches Nicht-Erreichen der Modalsplitziele korrigiert werden kann. So-
bald die Modalsplitziele der Anlage erreicht sind, entsteht ein zusätzli-
ches Parkplatzangebot für die übrigen Sportanlagen, wodurch die heute 
teilweise schwierige Situation in den umliegenden Strassen sogar ver-
bessert wird. 

7.4 Verkehr Eine national orientierte (zukünftige olympische Disziplin) führt zu 
ausserordentlichen Verkehrsbewegungen. Ein Surfpark ist nicht 
vergleichbar mit einem Fussballfeld oder einer Leichtathletikarena. 
Solche Anlagen haben wir heute flächendeckend in allen Kantonen. 
Das Surfen wird nie vergleichbare dezentrale Infrastrukturen 
auslösen. Die Schwierigkeiten bei der Standortevaluation in der 
Brunau führten dies auch an den Tag. Solche neue 
Trainingsmöglichkeiten werden sich in wenigen Anlagen 
konzentrieren. 

Hinweis aus Begründung im Planungsbericht bereits abgehandelt 
Wie im Planungsbericht dargelegt, ist nur einmal innerhalb von mehreren 
Jahren mit der Durchführung von internationalen Wettkämpfen auf der 
Anlage zu rechnen. Auch Schweizermeisterschaften werden höchstens 
einmal pro Jahr stattfinden. Die Anzahl Besucher von solchen Veranstal-
tungen kann nicht abgeschätzt werden. Selbst in England, wo das Inte-
resse an der Sportart einiges grösser ist als in der Schweiz, werden Ver-
anstaltungen in der Surfanlage jedoch nur von jeweils ungefähr 200 Zu-
schauerinnen und Zuschauern besucht. 
Solche Anlässe sind in Regensdorf im Einzelfall bewilligungspflichtig. 
Bereits heute verlangt die Gemeinde Regensdorf für grössere Veranstal-
tungen ein Konzept, welches auch Aussagen zum Verkehrsaufkommen 
und zur Bewältigung von diesem zu erhalten hat. Diese bewährte Praxis 
soll fortgeführt werden und auch bei Veranstaltungen auf der Surfanlage 
zur Anwendung kommen. In Zukunft wird im Rahmen der Gesuche für 
Veranstaltungsbewilligungen auch darzulegen sein, wie das erwartete 
Besucheraufkommen auf den öffentlichen Verkehr gelenkt wird. 

7.5 Parkierung und UVP-
Pflicht 

Mit der Teilrevision BZO finden daher auch Änderungen im 
Richtplantext zur Erholungszone Ea Einzug. Dort wird festgehalten, 
dass ein Parkhaus mit maximal 300 Fahrzeugabstellplätzen und 
darüber hinaus 199 offene, öffentliche nutzbare 
Fahrzeugabstellplätze, insgesamt 499 Parkplätze zulässig sind. Die 
neu beantragte Umzonungsfläche liegt bei 7,6 ha. Die Schwelle für 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) liegt bei 500 Motorwagen 
und für einen Vergnügungspark bei einer Fläche von 7,5 ha. Im 
Bericht wird mehrfach darauf hingewiesen, dass man bezüglich 
Kriterien und Fläche weit von dieser Schwelle entfernt ist, was 
grundsätzlich in Frage gestellt wird.  
Noch brisanter wird im Planungsbericht festgehalten, dass für eine 
UVP zwischen der bestehenden oder einem geplanten Ausbau der 

Hinweis aus Begründung im Planungsbericht bereits abgehandelt 
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist bei der Prüfung, ob eine 
Anlage UVP-pflichtig ist oder nicht, der räumliche Betrachtungsperimeter 
sorgfältig festzulegen. Entscheidend ist, ob zwischen den einzelnen An-
lagen ein funktionaler Zusammenhang besteht: "Ob eine Mehrzahl von 
Einzelanlagen eine betriebliche Einheit und damit eine Gesamtanlage im 
Rechtssinne bilden, wird nach der räumlichen Nähe und nach dem engen 
funktionalen Zusammenhang entschieden. In der Regel liegt eine einzige 
Anlage vor, wenn verschiedene Eigentümer zusammenwirken und eine 
gewisse gemeinsame Organisation oder Planung besteht." (BGE 142 II 
20). 
Bezüglich den Kriterien Fläche und Kapazität besteht zwischen der 
Surfanlage und den übrigen bestehenden oder geplanten Sportanlagen 
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Sportanlage Wisacher und dem Surfpark kein funktionaler 
Zusammenhang besteht. 
An dieser Stelle möchte ich festhalten, dass in einer Erholungszone 
bereits bei schönem Wetter ein funktionaler Zusammenhang entsteht, 
abgesehen von den durch die Gemeinde zu bewilligenden und 
koordinierenden Veranstaltungen innerhalb der Erholungszone. 

im Wisacher kein funktionaler Zusammenhang. Somit gelten diese Anla-
gen als mehrere Anlagen und ein Zusammenrechnen der Flächen oder 
Besucher ist nicht gerechtfertigt. Ein solcher Zusammenhang würde u.a. 
bedingen, dass die verschiedenen Anlagen vom gleichen Benutzerkreis 
frequentiert werden. Die Tatsache, dass der auf der Anlage vorgesehene 
Gastronomiebereich möglicherweise auch von Menschen aufgesucht 
wird, welche auf den anderen, benachbarten Anlagen Sport treiben, 
reicht für die Herstellung eines solchen Zusammenhangs noch nicht aus. 

8.2 Verkehr Antrag: 
Die im Planungsbericht getroffenen Annahmen [zu Besucherzahlen] 
sind zu überprüfen und die bestehende missverständlichen 
Ausführungen [Besucher vs. Surfer] sind mit Blick auf das 
Mobilitätskonzept und die Parkierung zu bereinigen [siehe Anhang 
Einwendung]. 
 
Begründung: 

 

Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung Planungsbe-
richt) 
Die Zahl von 500 Besuchern pro Tag bezieht sich auf Surfsportler, deren 
Begleitpersonen und Zuschauer der eigentlichen Surfanlage. Die 225‘000 
Besucher pro Jahr hingegen sind alle Besucher, auch die Regensdorfe-
rinnen und Regensdorfer die gratis den Erholungspark besuchen, die 
Nutzer des Schwimmbeckens und des Planschbeckens und der übrigen 
Sportanlagen. 
Die Annahmen und Ausführungen werden im Rahmen des Mobilitätskon-
zepts nochmals überprüft und bereinigt. Dies erfolgt im Rahmen des Ge-
staltungsplanverfahrens, zu welchem der Souverän an der Gemeinde-
versammlung nochmals Stellung nehmen kann. 

8.3 Parkierung/Verkehr Hinweis: 

 
 

Hinweis aus Begründung im Planungsbericht bereits abgehandelt 
Grossveranstaltungen sind in Regensdorf bewilligungspflichtig. Bereits 
heute verlangt die Gemeinde Regensdorf für grössere Veranstaltungen 
ein Konzept, welches auch Aussagen zum Verkehrsaufkommen und zur 
Bewältigung von diesem zu erhalten hat. Diese bewährte Praxis soll fort-
geführt werden und auch bei Veranstaltungen auf der Surfanlage zur 
Anwendung kommen. In Zukunft wird im Rahmen der Gesuche für Ver-
anstaltungsbewilligungen auch darzulegen sein, wie das erwartete Besu-
cheraufkommen auf den öffentlichen Verkehr gelenkt wird. 

8.4 Parkierung Hinweis: 

 

Hinweis aus Begründung im Planungsbericht bereits abgehandelt 
Das Anliegen wird im Rahmen des Mobilitätskonzepts aufgenommen. 
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Begründung: 

 

8.5 Verkehr Hinweis: 

 
Begründung: 

 

Hinweis aus Begründung im Planungsbericht bereits abgehandelt 
Das Anliegen wird im Rahmen des Mobilitätskonzepts aufgenommen. 

9.1 Verkehr 

 

Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung Planungsbe-
richt) 
Eine Ausdehnung der Betriebszeiten und eine Taktverdichtung der Busli-
nie 452 werden in Abhängigkeit der Entwicklung der Besucherzahlen für 
die Surfanlage sowie für die weiteren Sportanlagen im Gebiet Wisacher 
geprüft. Mit dem zu erarbeitenden Mobilitätskonzept muss der Nachweis 
erbracht werden, wie die Modalsplitziele erreicht werden. 

9.3 Parkierung 

 

Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung Planungsbe-
richt) 
Die Parkierungsanlage ist so dimensioniert, dass sie die Nachfrage auch 
im worst-case-Szenario aufzunehmen vermag. Mit dem Erreichen des 
Modalsplit-Ziels von 50% ÖV wird sich die Parkierungssituation rund um 
die Sportanlagen Wisacher insgesamt sogar verbessern. 
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4. Fruchtfolgeflächen, Zersiedelung, Landschaftsschutz 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

2.6 Fruchtfolgeflächen 

 

Hinweis aus Begründung im Planungsbericht bereits abgehandelt 
Die wegfallenden Fruchtfolgeflächen werden vollständig kompensiert. Die 
Kompensation erfolgt in einer Distanz von lediglich 700 m. 
Das Vorhaben tangiert die Landschaftskammer zwischen Dällikon und 
Regensdorf nur marginal. Es grenzt im Osten direkt an ein Wohnquartier 
an und im Norden an die bestehenden Sportanlagen. Es tangiert insbe-
sondere den im regionalen Richtplan festgesetzten Vernetzungskorridor 
nicht. 

5.3 Fruchtfolgefläche 

 

Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung Planungsbe-
richt) 
Die wegfallenden Fruchtfolgeflächen werden vollständig kompensiert. Die 
Kompensation erfolgt in einer Distanz von lediglich 700 m. 
Die Interessenabwägung bezüglich Fruchtfolgeflächen wird im Planungs-
bericht ergänzt. 
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5.5 Kulturland 

 

 

Hinweis aus Begründung im Planungsbericht bereits abgehandelt 
Mit der im Planungsbericht erläuterten vollständigen Kompensation der 
Fruchtfolgeflächen trifft auch der Einwand einer mangelnden Berücksich-
tigung der Versorgungsbasis des Landes ins Leere. 
Die Umzonung von der Landwirtschafts- in die Erholungszone führt zu 
keinerlei Einschränkung des Eigentumsrechts, ganz im Gegenteil. Wäh-
rend das Land in einer Erholungszone sehr wohl noch landwirtschaftlich 
genutzt werden darf, ist eine landwirtschaftsfremde Nutzung in der Land-
wirtschaftszone ausgeschlossen. Dem Eigentümer erwächst durch die 
Umzonung sogar ein Mehrwert seines Eigentums, weil die bisherige Nut-
zung weiterhin möglich ist, unabhängig davon ob die Parzelle selbst be-
wirtschaftet oder einem anderen Landwirt verpachtet wird, da zusätzlich 
weitere, nicht landwirtschaftliche Nutzungen erlaubt sind. 

5.7 Zersiedelung 

 

 

Hinweis aus Begründung im Planungsbericht bereits abgehandelt 
Das Vorhaben leistet der Zersiedelung keinen Vorschub. Es grenzt im 
Osten direkt an ein Wohnquartier an und im Norden an die bestehenden 
Sportanlagen. 

5.8 Landschaftsschutz 

 

Hinweis aus Begründung für Surfanlage berücksichtigen (Anpas-
sung Entwurf BZO) 
Die erhöhten gestalterischen Anforderungen in der aktuell gültigen Bau-
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ordnung gelten nur für das Gebiet Leematten (welches mit der Vorlage ja 
wieder der Landwirtschafszone zugeschlagen werden soll) wo aufgrund 
der Hanglage eine schwierigere Situation besteht. Für das Gebiet Wisa-
cher bestehen heute keine besonderen gestalterischen Anforderungen. 
Zusammen mit der Einführung einer Gestaltungsplanpflicht wird in der 
BZO festgelegt, dass der Gestaltungsplan eine besonders gute Gestal-
tung der Parkanlage und der Bauten sicher zu stellen hat. Insbesondere 
ist die Einordnung in das Landschaftsbild am Siedlungsrand besonders 
gut zu lösen. Zum Gestaltungsplan kann der Souverän an der Gemein-
deversammlung nochmals Stellung nehmen. 

 

5. Lärm 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

2.10 Lärm 

 

Hinweis aus Begründung im Planungsbericht bereits abgehandelt 
Das Lärmgutachten wurde von einem qualifizierten Fachbüro erarbeitet. 
Der Vorwurf, es sei keine sorgfältige Beurteilung erfolgt, ist somit unzu-
treffend. 

4 Lärm Antrag: 

 
Begründung: 

Antrag nicht berücksichtigen, Hinweis aus Begründung berücksich-
tigen (Ergänzung Planungsbericht) 
Bezüglich der Lärmimmissionen gelten die einschlägigen Vorschriften 
aus der Lärmschutzverordnung. Demnach ist einzig auf gemessene Wer-
te abzustellen, die subjektive Empfindung ist nicht massgebend. Eine 
darüber hinaus gehende Regelung mittels eines Vertrags erübrigt sich. 
Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen (Bau- und Zonenordnung in 
Verbindung mit der Lärmschutzverordnung) bieten Gewähr für eine Ein-
haltung der Lärmschutzgrenzwerte. Zusammen mit der Polizeiverordnung 
der Gemeinde Regensdorf liegen alle erforderlichen rechtlichen Instru-
mente bereits vor, um bei allfälligen Missständen eingreifen zu können. 
Die Lärmbelastung von weiter entfernten Gebieten (z.B. Hubackerstras-
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se) ist deutlich geringer. 
Im Rahmen des zu erarbeitenden Gestaltungsplans, zu welchem der 
Souverän an der Gemeindeversammlung nochmals Stellung nehmen 
kann, wird die Frage der Beschallung noch konkreter, als dies heute 
möglich ist, behandelt werden können.  

6.1 Lärm Antrag: 

 

 
Begründung: 

 
 

Antrag nicht berücksichtigen 
Für die geforderten Lärmschutzwälle besteht keine gesetzliche Grundla-
ge, da das Lärmgutachten zeigt, dass die geltenden Grenzwerte überall 
eingehalten werden.  
Im zu erarbeitenden Gestaltungsplan, zu welchem der Souverän an der 
Gemeindeversammlung nochmals Stellung nehmen kann, wird auch die 
Bodenmodellierung ein Thema sein. 
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2.11 Betriebszeiten 

 

Hinweis aus Begründung berücksichtigen 
Die zulässigen Betriebszeiten werden im Rahmen des Gestaltungsplan-
verfahrens geregelt, zu welchem der Souverän an der Gemeindever-
sammlung nochmals Stellung nehmen kann. 

6.2 Lärm Antrag: 

 

Antrag berücksichtigen 
Die zulässigen Betriebszeiten werden im Rahmen des Gestaltungsplan-
verfahrens geregelt zu welchem der Souverän an der Gemeindever-
sammlung nochmals Stellung nehmen kann. 
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Begründung: 

 

9.2 Lärm 

 

 

Hinweis aus Begründung berücksichtigen 
Die zulässigen Betriebszeiten werden im Rahmen des Gestaltungsplan-
verfahrens geregelt zu welchem der Souverän an der Gemeindever-
sammlung nochmals Stellung nehmen kann. 
 
Das Lärmgutachten ist bewusst von längeren Betriebszeiten ausgegan-
gen, um bezüglich der Einhaltung der Grenzwerte auf der sicheren Seite 
zu liegen. Die im Lärmgutachten genannten Zeiten sind daher nicht als 
verbindliche Betriebszeiten aufzufassen. 

2.12 Besucherzahlen 

 

Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung Planungsbe-
richt) 
Die Zahl von 500 Besuchern pro Tag bezieht sich auf Surfsportler, deren 
Begleitpersonen und Zuschauer der eigentlichen Surfanlage. Die 225‘000 
Besucher pro Jahr hingegen sind alle Besucher, auch die Regensdorfe-
rinnen und Regensdorfer die gratis den Erholungspark besuchen, die 
Nutzer des Schwimmbeckens und des Planschbeckens und der übrigen 
Sportanlagen. 

6. Wasser 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

2.15 Wasserverbrauch 

 

Hinweis aus Begründung für Surfanlage berücksichtigen (Anpas-
sung Entwurf BZO) 
Der detaillierte Umgang mit dem Thema Wasser wird im Rahmen des 
Gestaltungsplanverfahrens geregelt zu welchem der Souverän an der 
Gemeindeversammlung nochmals Stellung nehmen kann. 

7.6 Trinkwasserbezug Das Furttal wird zu einem wesentlichen Teil mit Trinkwasser aus dem 
Zürichsee versorgt. Der Surfpark wird zu einem Grossverbraucher von 
Trinkwasser. 
Mit der Antwort auf die nicht berücksichtigten Einwendungen [im 

Hinweis aus Begründung nicht berücksichtigen 
Der Wasserbedarf der Anlage führt zu keiner Beeinträchtigung der Trink-
wasserversorgung. Es bestehen erste grobe Abschätzungen des Was-
serverbrauchs im Normalbetrieb; die erforderlichen Wassermengen kön-
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Rahmen der öffentlichen Auflage zum Nachtrag der Gesamtrevision 
des regionalen Richtplans] wurde festgehalten, dass die Anlage 
ausschliesslich im Winter einen Wasserwechsel benötigt. Während im 
Sommer der Pegel am Katzensee um bis zu 25 cm absinken kann, 
wird eine Surfanlage kaum solche Niveauschwankungen hinnehmen 
können, noch finden sich Bedarfszahlen für den Betrieb und Unterhalt 
der Anlage.  
Dieses Thema wurde im Planungsbericht völlig ausgeblendet und 
nimmt kein Bezug auf den Versorgungsplan. 

nen ohne Probleme über die normale Wasserversorgung bezogen wer-
den. Der Verbrauch wird auch unter ungünstigen Annahmen weit unter 
dem Wasserbedarf anderer Grossverbraucher, z.B. der Zentralwäscherei 
liegen. Eine genaue Ermittlung des Wasserverbrauchs wird im kommen-
den Gestaltungsplanverfahren möglich sein, zu welchem der Souverän 
an der Gemeindeversammlung nochmals Stellung nehmen kann. Bereits 
im Vorprüfungsverfahren als auch im Genehmigungsverfahren, dass der 
zu erarbeitende Gestaltungsplan durchlaufen muss, ist beim Kanton auch 
das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft beteiligt. Dieses wird die 
Einhaltung der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen genau prü-
fen. 

8.1 Grundwasser Antrag: 

 
 
Begründung: 

 

Antrag berücksichtigen 
Die geforderten Ausführungen werden im Rahmen des Gestaltungsplan-
verfahrens erbracht, zu welchem der Souverän an der Gemeindever-
sammlung nochmals Stellung nehmen kann. 
Die Anlage wird so erstellt werden, dass die natürlichen Grundwasser-
ströme nicht beeinträchtigt werden. Somit wird die Wasserknappheit in 
der Landwirtschaft durch die Anlage nicht verschärft. 

 

7. Energiebedarf 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

2.14 Energiebedarf 

 

Hinweis aus Begründung berücksichtigen (Ergänzung der BZO) 
Da die Bevölkerung auch im Furttal, im Wehntal und in Zürich Nord 
wächst, ist davon auszugehen, dass – wo auch immer – kein zusätzli-
ches Freizeitangebot entsteht, welches naturgemäss auch einen gewis-
sen Energiebedarf hat. Mit dem Projekt waveup ist sichergestellt, dass 
ein möglichst grosser Teil dieser Energie im Areal selbst produziert wird 
(neben der Photovoltaik auch Nutzung von Abwärme, weitere Möglichkei-
ten werden gesucht) und dass extern bezogene Energie nur aus erneu-
erbaren Quellen stammt. Durch die Lage im Gebiet Wisacher, wo ein 
Modalsplit von 50% ÖV realistisch ist, kann zudem gegenüber einer peri-
pherer gelegenen Anlage der nicht zu unterschätzende Energieverbrauch 
durch die An- und Wegreise stark reduziert werden.  
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8. Eigentum 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

2.18 Eigentum 

 

 

Hinweis aus Begründung nicht berücksichtigen 
Mit den zwei Grundeigentümern, auf deren Flächen der Park mit Surfan-
lage vorgesehen ist (das entspricht dem Perimeter der beantragten Ge-
staltungsplanplicht) bestehen unterschriebene Absichtserklärungen. 
Von der restlichen, heute noch nicht für Sportanlagen genutzten Flächen 
der gesamten Erholungszone Wisacher sind knapp 2/3 im Besitz der 
Gemeinde und können so – die Zustimmung der Gemeindeversammlung 
zu den entsprechenden Vorhaben vorausgesetzt – jederzeit für den Bau 
von Sportanlagen verwendet werden. Das restliche Drittel der verblei-
benden Flächen ist in privatem Besitz. Hier muss mit dem Besitzer von 
Inanspruchnahme eine Einigung erfolgen. Ein Erwerb durch die Gemein-
de, solange das Gebiet in der Landwirtschaftszone liegt, ist aufgrund des 
bäuerlichen Bodenrechts nicht möglich, resp. nur mit der Auflage, das 
Land innert einer bestimmten Frist an einen Bewirtschafter weiter zu ver-
äussern. 

5.6 Eigentumsfreiheit 

 

 

Hinweis aus Begründung nicht berücksichtigen 
Die Umzonung von der Landwirtschafts- in die Erholungszone führt zu 
keinerlei Einschränkung des Eigentumsrechts, ganz im Gegenteil. Wäh-
rend das Land in einer Erholungszone sehr wohl noch landwirtschaftlich 
genutzt werden darf, ist eine landwirtschaftsfremde Nutzung in der Land-
wirtschaftszone ausgeschlossen. Dem Eigentümer erwächst durch die 
Umzonung sogar ein Mehrwert seines Eigentums, weil die bisherige Nut-
zung weiterhin möglich ist, unabhängig davon ob die Parzelle selbst be-
wirtschaftet oder einem anderen Landwirt verpachtet wird, da zusätzlich 
weitere, nicht landwirtschaftliche Nutzungen erlaubt sind. 
 
Mit der im Planungsbericht erläuterten vollständigen Kompensation der 
Fruchtfolgeflächen trifft auch der Einwand einer mangelnden Berücksich-
tigung der Versorgungsbasis des Landes ins Leere. 
 
Die Aussage, dass das Grundstück gar für den Bau einer Sportanlage in 
Frage käme, ist spekulativ. Beim Vorliegen eines konkreten Projekts 
werden dannzumal die erforderlichen Verhandlungen zu führen sein, 
wobei der Zurverfügungstellung von Realersatz sicher ein hoher Stellen-
wert zukommen wird. 



Gemeinde Regensdorf 

WWW.PLANAR.CH 

Bericht über den Umgang mit den Einwendungen aus der öffentlichen Auflage sowie den Anträgen 

der neben- und übergeordneten Planungsträger 

29/29 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Antrag Gemeinderat an Gemeindeversammlung 

 

 

 


